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Erlassgrundlage:  

Niedersächsische Verordnung zur Absonderung von mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder 

krankheitsverdächtigen Personen und deren Kontaktperson (Niedersächsische SARS-CoV-2-

Absonderungsverordnung), vom 14.01.2022, geändert am 06.05.2022. 

Niedersächsische Verordnung über Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen 

Varianten (Niedersächsische Corona-Verordnung), vom 01.04.2022, geändert am 28.04.2022. 

Fassung vom 10. Mai 2022 
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1. Grundsätze 

• In allen Schulgebäuden herrscht außerhalb der Unterrichtsräume und der Lehrerzimmer 
eine freiwillige Mund-Nasen-Bedeckung für alle Personen.  

• Die allgemeinen Hygieneregeln sollen beachtet werden (Hände waschen, in die Armbeuge 
niesen etc). (vgl. Anhang A) 

• Nach Möglichkeit soll ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. 
 

2. Morgendliche Selbsttests 

• Es kann eine dreimalige Testung pro Woche erfolgen, die Schule stellt bei Bedarf Testkits 
durch das Sekretariat zur Verfügung.  

• Bei einem positiven Testergebnis, beginnt eine Absonderung, die, sofern Betroffene mit 
Ablauf der Frist mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, nach fünf Tagen endet. 

 
3. Verhalten bei einer Infektionskrankheit 

• Das Auftreten von bestimmten Infektionskrankheiten oder ein entsprechender 
Krankheitsverdacht ist der Schulleitung unverzüglich mitzuteilen. Die Schulleitung meldet das 
Auftreten von bestimmten Infektionskrankheiten oder einen entsprechenden 
Krankheitsverdacht dem zuständigen Gesundheitsamt. 

• Falls während der Unterrichtszeit eine Infektion mit SARS-CoV-2 festgestellt wird, wird die 
Person sofort nach Hause geschickt und/oder bis zur Abholung in einem separaten Raum 
isoliert. Die Betroffenen sollen in der gesamten Zeit bis zur Abholung eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. Auf die Notwendigkeit eines Arztbesuches wird hingewiesen. 
 

4. Lüftung 

• Die Unterrichtsräume sind regelmäßig zu lüften. Als Faustregel gilt das „20-5-20 
Prinzip“ (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten Lüften, 20 Minuten Unterricht) . 
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Anhang A – Basismaßnahmen zur Hygiene 
 

 


